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Organisatorisches 

 

o Durch Vereinsaushänge wird die Notwendigkeit der Einhaltung Sicherheitsmaßnahmen des 

Hygieneschutzkonzeptes sichergestellt,  so dass alle Mitglieder und Gäste ausreichend infor-

miert sind.  

 

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (Trainer, Übungsleiter) 

über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und geschult.  

 
o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt 

ein Platzverweis.  

 

 

 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

 

o Wir weisen unsere Mitglieder auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen 

im In- und Outdoorbereich hin.  

 

o NEU: Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, 

etc.) ist untersagt.  

 

o NEU: Mitglieder, Trainer, Betreuer, Funktionspersonal sowie Zuschauer, die Krankheitssymp-

tome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die Teilnahme am Training un-

tersagt.  

 

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen. Für 

ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher ist gesorgt.  

 
o WICHTIG: Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Umkleiden, 

Abholung und Rückgabe von Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht – sowohl im In-

door- als auch im Outdoor-Bereich, ausgenommen hiervon sind die Duschen. 

 
o NEU: Durch einen Reinigungsplan wird die regelmäßige Reinigung/Desinfizierung des Um-

kleidetraktes und der WC-Anlagen sichergestellt. 
 
 

o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur 

Verfügung.   

 
o Sportgeräte werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfiziert.  

 
o Unsere Trainingsgruppen bestehen immer aus einem festen Teilnehmerkreis. Die Teilneh-

merzahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Auch der Trainer/Übungsleiter hat 

stets eine feste Trainingsgruppe.  

 
o Trainieren auf einem Platz mehrere Trainingsgruppen gleichzeitig, so muss hier auf eine deut-

liche Trennung der Trainingsgruppen geachtet werden, sodass auch zwischen den Gruppen 

ein ausreichender Sicherheitsabstand gewährleistet ist.  
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o Geräteräume werden nur einzeln und zur Geräteentnahme und -rückgabe betreten. Sollte 

mehr als eine Person bei Geräten (z. B. großen Matten) notwendig sein, gilt eine Masken-

pflicht.   

 
o Fahrgemeinschaften sind möglich, sollten Personen nicht nur des eigenen Hausstandes mit-

fahren, wird jedoch dringend das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen. 

 
o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch 

selbstständig entsorgt.  

 
o NEU: Sämtliche Vereinsveranstaltungen, wie Trainings, Wettkämpfe oder Versammlungen 

werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstel-

len zu können. Aus diesem Grund werden die Trainingsgruppen auch immer gleich gehalten. 

 

 

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage  

 

o Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die 

Teilnahme am Training untersagt.  

 

o Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des Mindest-

abstands von 1,5 Metern hingewiesen.  

 
o NEU: Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen 

gestattet, die generell nicht den allg. Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z.B. 

Haushalt, Ehepaare usw.).  

 
o NEU: Bei Unterschreitung des Mindestabstandes gilt auf dem Sportgelände Maskenpflicht. 

 
o NEU: Im Bereich Tribüne/Zuschauer ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt. 

 
 

 

Zusätzliche Maßnahmen im Outdoorsport  

 

 
o NEU: Der Trainings- und Spielbetrieb ist wieder gestattet. 

 

o Gesellschaftliche Zusammenkünfte nach dem Training sind unter freien Himmel gestat-

tet, sie dürfen nur von einem absehbaren Teilnehmerkreis besucht werden (Mitglieder, Trai-

ningsgruppen) und nicht öffentlich abgehalten werden. Auch hier gelten die Abstands- und 

Hygienemaßnahmen. 

o NEU: Nach Abschluss der Trainings- und Spieleinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der 

Mitglieder. 

 

o NEU: Die Heimmannschaft hat nach Spiel-/Trainingsende die eigene Umkleide/Dusche sowie 

die der Gästemannschaft zu reinigen/desinfizieren und zu dokumentieren (Aushang Türe Um-

kleide). 

 
o NEU: Trainingseinheiten finden unter Ausschluss von Zuschauern statt, gestattet sind nur 

die teilnehmenden Mannschaften, Trainer, Betreuer und Funktionspersonal. 

 



 
 

  
4 

o NEU: Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu keinen Warte-

schlangen kommt und die maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht überschritten wer-

den kann. 

 

 

 

Zusätzliche Maßnahmen in Umkleiden und Duschen 

 

o Die Benutzung der Duschen ist erlaubt. 

 

o NEU: Bei der Nutzung von Umkleiden und Duschen ist eine entsprechende Fußbekleidung 

zu nutzen. 

o NEU: Maximal drei Personen pro Duschraum. 

 

o In den Umkleiden und Duschräumen wird für eine ausreichende Durchlüftung gesorgt. 

 

o NEU: Maximal 6 Personen pro Umkleide. 

 
o NEU: Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern wird beachtet.  

 
o NEU: Die Fußböden und weitere Kontaktflächen in Umkleiden und Duschen werden nach 

jeder Trainings-  und Spieleinheit gereinigt und desinfiziert, d.h. an jeder Tür einer Um-

kleide wird ein Nachweis angebracht, an dem mittels Datum, Name und Unterschrift die Rei-

nigung und Desinfektion dokumentiert ist. 

 
o Jede Heimmannschaft eine/einen hier ein Verantwortliche/n zu bestimmen. 

 
 
 

NEU: Zusätzliche Maßnahmen WC-Anlagen 

 

o Benutzung der WC-Anlagen ist gestattet. 

 

o Max. 1 Person pro WC Anlage. 

 
o NEU: Hinweis auf gründliches Händewaschen muss angebracht sein. 

 

 

 

NEU: Zusätzliche Maßnahmen für den Spielbetrieb mit Zuschauern im Freien 

  

o Wettkämpfe werden nur im Freien abgehalten. 

 

o Die maximal zulässige Zuschauerzahl beträgt 200 (Spieler, Trainer und Funktionspersonal 

zählen nicht als Zuschauer). 

o Generell gilt die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Zuschauern und 

Gästen im Freien und in allen Räumlichkeiten einschließlich der sanitären Einrichtungen so-

wie beim Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten auf Fluren, Gängen, Treppen, Kabinen-, 

Kassen-, und Sanitärbereichen. 

o Im Eingangsbereich (Tribüne) stehen für Zuschauer Desinfektionsmittel zur Verfügung. 
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o Im Zuschauerbereich ist die Abstandsregel von 1,5 Meter einzuhalten. Sollte dies nicht 

möglich sein, so gilt hier dann eine Maskenpflicht. 

 
o Der Einlass für Zuschauer erfolgt ausschließlich über einen gekennzeichneten Eingang, 

gleiches gilt für das Verlassen des Zuschauerbereichs über einen separaten Ausgang.  

o Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19-

Falles unter den Besucherinnen und Besuchern zu ermöglichen, erfolgt eine Dokumentation 

der Zuschauerdaten.  

o Die Bereiche für Zuschauer sind deutlich von den Bereichen für Sportler getrennt. 

 

o Unterstützend werden Plakate zu den allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln genutzt. 

 
o Der Bereich vor dem Kiosk wird als Warteschlange mit Abstandsmarkierungen genutzt, 

somit entfallen in diesem Abschnitt die Stehplätze. 

 
o Der Zugang zum Kiosk erfolgt im Einbahnstraßenprinzip und wird ausreichend gekennzeich-

net. 

 
o Die Abgabe von mitnahmefähigen Speisen und Getränken ist ohne eigenes Hygienekonzept 

möglich (§ 13 (2) IFSMV); die allgemein geltenden lebensmittelrechtlichen Vorgaben und Hy-

gienevorgaben sowie die Abstandsregel ist zu beachten. 

o Ist beim Verkaufspersonal die Einhaltung des Mindestabstandes nicht möglich, so gilt hier 

die Maskenpflicht. Als zusätzliche Schutzmaßnahme sind Spuckschutzvorrichtungen bzw. 

Trennwände, vor allem im Kioskbereich, angebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________    _____________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift Vorstand/Beauftragter 

  


